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Beginn der UV-Leistungen an eine geschädigte Leibesfrucht            
(§ 555a RVO) - Urteil des SG Koblenz vom 06.09.1984 - S 5 U 114/84 
 
Beginn der UV-Leistungen (Vollrente ab Geburt in entsprechender      
Anwendung des § 580 Abs. 4 RVO und Pflegegeld gemäß § 558            
RVO mit Beginn des zweiten Lebensjahres) an eine geschädigte         
Leibesfrucht (§ 555a RVO);                                           
hier: Rechtskräftiges Urteil des SG Koblenz vom 06.09.1984           
      - S 5 U 114/84 -                                               
Das SG Koblenz hat mit Urteil vom 06.09.1984 - S 5 U 114/84 -        
entschieden, daß die an eine geschädigte Leibesfrucht (§ 555a RVO)   
zu gewährende Vollrente in entsprechender Anwendung des § 580        
Abs. 4 RVO mit dem Tag der Geburt des Kindes zu zahlen ist. Die      
Voraussetzungen für die Gewährung von Pflegegeld gemäß § 558         
Abs. 3 RVO liegen im vollen Umfang mit dem Beginn des zweiten        
Lebensjahres des geschädigten Kindes vor.                            
Für eine weitere Abstufung des Pflegegeldes - wie im angefochtenen   
Bescheid vorgenommen - ist dabei kein Raum.                          
 

 

 


